
Zwischen der

FREIEN HANSESTADT BREMEN,

vertreten durch die Senatorin flir Arbeit, Soziales, Jugend und Integration

und

Specht Residenz Oberneuland GmbH
Stephani ki rchenweide 30

28217 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach 76a Absatz 3 SGB Xll

geschlossen:

1. Gegenstand

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Finanzierung gesondert berechneter
lnvestitionskosten nach $ 82 Absa2 4 Sozialgesetzbuch (SGB) Xl für die vollstationäre
Dauerpflegeeinrichtung Seniorenquartier Kaemena Hof, Rockwinkeler Landstr. 153, 28235
Bremen mit 75 Plätzen.

2. Leistungsvereinbarung

Die vollstationäre Dauerpflegeeinrichtung Seniorenresidenz Bremen ,,Residenz Kaemena Hof,

stellt 75 bezugsfertig ausgestattete Plätze in 75 Einzelzimmern für nach dem SGB Xl
pflegebedürftige Menschen zur Verfügung. Eingeschlossen sind auch Menschen mit einem
Hilfebedarf nach $ 61 SGB Xll (Pflegestufe0).

3. Vergütungsvereinbarung

Für die Bereitstellung und Erhaltung der betriebsnotwendigen Anlagen einschließlich ihrer
Ausstattung der o.g. vollstationären Dauerpflegeeinrichtung, werden pro Belegtag und Person
lnvestitionsfolgekosten in Höhe von

Euro 26,03 pro Person/tägl. im Einzelzimmer

vereinbart.

Diese Kosten werden vom Träger der Sozialhilfe nur für Personen übernommen, die

a.) einen Anspruch auf stationäre Pflege nach den Leistungsvorschriften des SGB Xl oder des
SGB XII.

und
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fl:19|cilflr:T::SäJffffi:#:.zieilen Verhärtnisse einen Anspruch auf Hirfe nach den

3. 1 Bemessungsgrundlage

richtet sich nach dena zum Bremischen

Für die o'g' DauerPflegeeinrichtung seniorenresidenz Bremen ,,Residenz Kaemena Hof,,werden forgende investitionsbeoingtJ Forgerosten vereinbart:

Gesamtbetrag der vereinbarten lnvestitionsfolgekosten p. a.

Hieraus ergeben sich unter Beachtung der zu berücksichtigenden Mindestauslastung

;,1"f,#:ij,ffi 
in Höhe von  taöri.i" r;ve;titio;;;;iglrortän in nonä uäi 26,03 Euro

3.2 Vereinbarungszeitraum

Die Vereinbarung girt für die Zeit vom 01 .o1.2o26bis 30.06.2027.Der g 77a Abs. 4 SGB Xil OteiOt unnärüÄrt.

4. Prüfu ngsvereinbarung

Die 
. 
Bemessung ,nd Berechnung der lnvestitionsfolgekostenBestimmungen eewertungit<riierien d;;- ;;iä; 4Landesrahmenvertrag (BremLRVj Söä irr.

€

Zur Berechnung und Vereinbarung der entsprechenden lnvestitionsfolgekosten für Folgejahre,sind vom Einrichtungsträger oie"in-oär Äntage + a =ii BremLRV sGB xlt genanntenunterlagen ieweils ois zrim 31.10. oes-taurenäen .länrel'beim Kostenträger einzureichen.Diese unterlagen stellen einerseits Jie-easis rüi e"röä"är"inb"rung"n und andererseits dieGrundlage für Prüfungen dar. oer iräger der sozialhirtä-ist berechtigt vor ort prüfungeninbesondere bezogen äuf die nusstattunö der Einrichtung vorzunehmen.

5. Sonstige Bestimmungen

5'1'Bei unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verrieren die übrigenBestimmungen ihre wirksamkeit 
- 
nilnt. 'Eine - -un,iri 

I.r" Regerung ist von denVertragsparteien durch eine wirksät" ,, erse2en, die der unwirksamien in-inreiAuswirkungmöglichst nahe kommt' lm Übrigen gÄtGn die Vors'chrnen oer Ss 53 ff. des sGB x über denöffentlich-rechilichen Vertrag. 
e-" v-'!:

5'2'Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). BeiVorliegen der gesetzlichen-vorautt"üung"n wird er nacr, lrtangabe der Vorschriften des
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BremlFG im elektronischen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer

möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem

BremlFG sein.

Bremen, den 12. Februar 2026

Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend,
und lntegration
lm Auftrag

Einrichtungsträger


